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Kunst und Filmkritik mit Reserven
(Schluss.)

II.

Da nun einmal das Kinopublikum Filme gern missversteht, da es oft
das Gute sucht um des Bösen willen, an dem jenes deutlich gemacht
werden soll, darum kann der Filmschaffende nie die ganze Verantwortung

über die Wirkung seines Werkes übernehmen. Allzu oft bleibt ihm
eine sinnwidrige, aber doch notwendige Wahl zwischen ethischem
Gewissen und künstlerischem Gewissen.

Nennen wir Fälle: Eine Geschichte soll zeigen, welche Freiheit in
einem reinen Leben liegt — sie soll dies dadurch zeigen, dass sie von
einem Menschen erzählt, der an einem lockeren Lebenswandel
zugrunde geht, zugrunde gehen muss. — Soundsoviele Zuschauer werden
hängen bleiben am Pikanten des Milieus, das eindringlich gezeigt werden

muss, um die Geschichte verständlich zu machen.
Oder: Es soll dargetan werden, dass die Ehe auch wegen

diesseitiger Belange unauflöslich sein muss, indem die innere Unsicherheit
und Hilflosigkeit zweier Geschiedener oder die Scheidung Suchender
ausgemalt wird. — Kann da nicht schon der Gedanke an die Möglichkeit

der Scheidung an sich dem einen oder andern zum Aergernis
werden?

Oder: Das Thema sei die Gewissensqual eines Mörders, in dessen
Erinnerung alle Einzelheiten seiner Tat wachbleiben und ihn ständig
foltern. — Das Eindringlichste wird trotz alledem für manchen doch die
Raffiniertheit der geglückten Tat sein.

Selbst die sehr moralisch gedachten Filme unter dem Motto: „Das
Verbrechen lohnt sich nicht" können für ungesunde Geister als Anleitung
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